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Vertretungsplan online 
Im Zuge von EDV-Umstellungen in den Sommerferien 
mussten bei der Vertretungsplanung Veränderungen 
vorgenommen werden.  
Ab sofort kann der aktuelle Vertretungsplan nur noch 
über DSB (Digitales Schwarzes Brett) von zuhause einge-
sehen werden. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten:  
Über den neuen Link auf dem Moodle-
Dashboard Ihres Kindes gelangen Sie 
zu dem aktuellen Online Vertre-
tungsplan. Sie können zusätzlich über diesen Link die 
DSB-App aus dem App-Store auf ihr privates mobiles 
Endgerät herunterladen. Für beide Zugänge benötigen 
Sie die Zugangsdaten, die in Moodle hinterlegt sind.  
Beide Wege führen Sie zu der Ansicht, die Ihre Kinder 
auch von den Bildschirmen im Schulhaus kennen. 
 
 
Schülerbeförderung 
Auf einigen Buslinien ist es in den vergangenen Wochen 
vermehrt dazu gekommen, dass nicht alle Schüler in 
ihre Busse gelangen konnten. Dies liegt nachweislich 
nicht daran, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, 
sondern daran, dass die Schüler beim Betreten der 
Busse im Eingangsbereich stehen bleiben und somit die 
nachdrängenden Schüler nicht mehr in den Bus 
gelangen. Bitte besprechen Sie dies mit ihren Kindern 
und weisen sie darauf hin, dass sie diesbezüglich mehr 
Rücksicht auf ihre Mitschüler nehmen sollen. Wir 
hoffen, dass sich die Situation auch mit zunehmender 
Routine im Laufe des Schuljahres entspannt. 
 
 
Mitarbeiter/innen für unsere 
Holzschuhbibliothek gesucht!  
Wir suchen Eltern oder andere Erwachsene, die gerne in 
unserer Schulbibliothek mitarbeiten würden. Dabei 
geht es um die Beaufsichtigung der Ausleihe und ggf. 
weitere Aufgaben am Vormittag (schwerpunktmäßig 
9:15 bis 11:30 Uhr) oder in der Mittagszeit (ca. 12:15 bis 
14:00 Uhr) und evtl. auch zu anderen Zeiten. Eine 
geringe Aufwandsentschädigung ist möglich. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse im Sekretariat des 
Gymnasiums (07202 - 930250). 

Gedächtnissport am Gymnasium 
Kleiner Gedächtnistest gefällig? Prägen Sie sich bzw. 
präge Dir eine Minute lang möglichst viele der 
folgenden Ziffern ein: 
3141592653589793238462643383279. 
Anschließend notieren Sie bzw. notierst Du aus dem 
Gedächtnis die Ziffern auf ein Blatt. Unmöglich? 
Nicht mit der passenden Gedächtnistechnik! 
 

Gedächtnissport ist eine Sportart, bei der es darum 
geht, sich in vorgegebener Zeit möglichst viele Dinge 
(Zahlen, Geschichtsdaten, Namen und Gesichter, Bilder, 
…) einzuprägen und anschließend korrekt wiederzu-
geben. 
Wir wollen in diesem Schuljahr ein AG-Angebot starten, 
bei dem interessierte Schülerinnen und Schüler im 
ersten Teil die grundlegenden Gedächtnistechniken 
kennenlernen können. Dazu bedarf es keiner speziellen 
Voraussetzungen. Bei Interesse werden wir an-
schließend diese Techniken trainieren, um an den 
nächsten Süddeutschen Gedächtnismeisterschaften 
teilzunehmen. 
Für alle neugierig gewordenen Schülerinnen und 
Schüler findet am Fr, 20.10. um 13:15 Uhr in Raum 030 
eine Informationsveranstaltung zur Vorstellung des 
Gedächtnissports statt. 
 
 
 
Bücherausgabe und  
Umgang mit Leihbüchern 
Die Bücherausgabe erfolgte in diesem Schuljahr in allen 
Klassenstufen am ersten Schultag über die 
Klassenlehrpersonen. Wir weisen an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich darauf hin, dass mit allen 
Leihbüchern sorgsam umgegangen werden muss. 
Zudem ist zu prüfen, ob am Leihbuch Beschädigungen 
vorliegen. Starke Beschädigungen wie z.B. Was-
serschäden oder verklebte, fehlende oder beschriftete 
Seiten sind der Lernmittelverwaltung persönlich noch 
bis zu den Herbstferien zu melden. Hierzu gibt es 
montags, mittwochs und freitags in der 1. großen Pause 
eine Sprechstunde in Raum 213. Fällt erst am Ende des 
Schuljahres eine starke Beschädigung am Leihbuch auf, 
so muss die Schülerin bzw. der Schüler das Leihbuch in 
vollem Umfang ersetzen. Die Lernmittelverwaltung 



Schulunfäl le  und Vers icherung 
Bei Schulunfällen ersetzt die gesetzliche Unfallver-
sicherung Schäden, die mit einem Körperschaden in 
Zusammenhang stehen. Ein Schulunfall muss daher 
innerhalb von zwei Tagen von den Eltern im Sekretariat 
der Schule gemeldet werden. Bitte geben Sie bei einem 
Arztbesuch in Folge eines Schulunfalls unbedingt sofort 
an, dass es sich um einen solchen handelt. Die Ärzte 
wissen dann, welche Behandlungskosten von der 
gesetzlichen Unfallversicherung übernommen werden. 
 

 
 
 

Nicht ersetzt werden Sachschäden und die gesetzliche 
Unfallversicherung ist auch keine Haftpflicht- oder 
Diebstahlversicherung. Dies bedeutet, dass insbeson-
dere auch für Schäden, die Schüler bei Praktika oder 
während Schulfahrten Dritten gegenüber verursachen, 
kein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht. Die 
Abwicklung bzw. Erstattung von Haftpflichtschäden 
bzw. der Abschluss einer entsprechenden Versicherung 
fällt in den Verantwortungsbereich der Eltern. Solche 
Risiken können unter Umständen durch den Abschluss 
einer privaten Haftpflichtversicherung abgesichert 
werden. Die Schulen sind nur verpflichtet, die Eltern 
entsprechend zu informieren, was hiermit geschieht. 
Bei schulischen Praktika bzw. weiteren 
Schulveranstaltungen in Kooperation mit externen 
Partnern (z.B. Schüleraustauschmaßnahmen) kann das 
Vorliegen einer privaten Haftpflichtversicherung zur 
Auflage gemacht werden. Die Schulen sind jedoch nicht 
verpflichtet, diese zu kontrollieren oder etwa den 
Versicherungsumfang zu überprüfen. 

 

Vertragsgestaltung und Regressregelungen bei Exkursionen und Schulfahrten 
Die Schule ist keine eigene Rechtsperson, kann also ei-
genständig keine Verträge abschließen. Bisher galt bei 
Schulfahrten die Rechtsauffassung, dass die Verträge 
zwischen dem Land Baden-Württemberg – vertreten 
durch die Lehrkraft - und dem Vertragspartner zustande 
kommen. Aus dieser Sichtweise heraus hat das Land Ba-
den-Württemberg zu Beginn der Corona-Krise umfang-
reiche Erstattungen durch die Absage von Schulfahrten 
leisten müssen. 
Daher ist es verständlich, dass das Land bekannt gege-
ben hat, dass etwaige Kosten im Fall einer Stornierung 
nicht mehr vom Land übernommen werden und dieses 
Risiko von den Eltern der betroffenen Schülerinnen und 
Schüler (bzw. bei Volljährigkeit von diesen selbst) über-
nommen werden muss. 
Zwischenzeitlich geht das Land noch weiter und sieht 
sich gar nicht mehr als Vertragspartner bei einer Schul-
fahrt. Die Lehrkraft schließt die Verträge nach aktueller 
Information im Auftrag der betroffenen Schülerinnen 
bzw. Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten. 
Dieser lapidare Satz birgt viel Klärungsbedarf. Insbeson-
dere ist die Zustimmung der Eltern zu diesem Verfahren 

vor einer kostenpflichtigen Buchung notwendig. Liegt 
diese nicht von allen Eltern fristgerecht vor, kann dies 
zur Verschiebung bzw. Absage einer Fahrt führen oder 
Einzelne können ggf. nicht mitgenommen werden. Das 
Verfahren bedeutet wenig Rechtssicherheit für die ver-
antwortliche Lehrkraft und diese wird im Zweifelsfall 
privat für vorgestreckte Kosten bzw. Forderungen der 
Vertragspartner aufkommen müssen. Dies gilt nicht nur 
für mehrtägige Schulfahrten, sondern auch für Tagesex-
kursionen, Ausflüge, Fahrtkosten, Eintrittsgelder, Ge-
bühren etc.  
 

Die Verpflichtung zur Kostenübernahme der Eltern bei 
einer Absage besteht unabhängig davon, aus welchem 
Grund die Absage erfolgt und von wem sie veranlasst 
wird. Ebenso spielt es keine Rolle, ob in der Elternschaft 
Einigkeit über die Absage besteht. Das Kostenrisiko 
muss auch dann von den Eltern übernommen werden, 
wenn das eigene Kind vor dem Veranstaltungstermin 
die Klasse verlässt bzw. verlassen muss. 
 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr 
Verständnis und die Unterstützung in dieser Situation. 

 
 

Unser aktuelles AG-Angebot 
In den Klassen wurde zwischenzeitlich unser umfang-
reicher AG-Plan bekannt gegeben (ggf. kommt die 
Gedächtnissport-AG noch hinzu, s. dazu oben) Sie finden 
ihn auch auf der Homepage „www.gym-karlsbad.de“. 

Telefonumstellung am Schulzentrum 
Die Gemeinde Karlsbad stellt unsere Telefonanlage um. 
Wir sind daher am Do, 26.10. vormittags bis 12:00 Uhr 
telefonisch nicht erreichbar. Die Erreichbarkeit per Mail 
ist davon nicht betroffen. 
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Der QR-Code führt auf un-
sere Homepage und dort 
finden Sie ein Infoblatt der 
Unfallkasse Baden-Würt-
temberg UKBW zur gesetz-
lichen Unfallversicherung 


